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Aufhebung der
Pfl ichtverteid igerbestel lu ng
SIPO 5 143

1. Sorlohl dheuftebung der Bestellung nach 5 141 Abs. 2
S. 1 SIFO als auch nach 5 14it Abs. 2 S. 2 StFO stehfi im Er,'

messen des Gefthts. Die lrlotwendigkeit der Vertekligung
entfälh abo nidrt qua C'seilzes mit der Erdassung aus der
Arstah. Dem llegü nach der Vorstdlung d€s q€s€Ug€bers
zugrunde, dass Aspekte des Vertrauensschutzes tnoE Weg-
falh der \rloraussetzungen einer Pfl idrtverteHigßrbesteüung
die Fortdauer der Beiordnung rechtfertigen können. Dies
kann etwa dann der Fall sain. wenn der Eachuldigte auf-
grund der bisherigen Unterstiltzung durch seinen Pf,icht-
verGidlger hierauf auch weiterhin angewiesen ist.

2. Bei der Ermessensentscheidung ist stets sorgfältig zu
prü{en, ob diefrühere, auf der lnhaftierung beruhende 8e-
hinderung der VerteidigungsmöglichkeiGn es weiter not-
wendig rEcht, ds der Angeschuldigte trot2$uftebung
der lnhaftierung durdr einen Pfliclrtverteldiger ünterstiltzt
wird, was in der Regel der Fall sein wird.

3. Will das Gericht von dieser Regel abweichen, muss es
nachvollziehbare Erwägungen anstellen und diese zur
Grundlage seiner Entscheidung machen.

4. Für die Ermessensentsdreidung kann insbesonderc von
Bedeutung sein. wie lange sich der Eeschuldigte in Haft
befirnden hat und welcher Zeitraum ihm zur Vorbeleitung
sciner Veneidigung voraussichtlich zur Verftigung stehen
wird.

5. Die Schwere der zu erwartenden RechGfolge oder die
Schwierigkdrt derSatft- und Redrtslage können sidt-audr
wenn sielär slch genommen noch nicht die Mitwirkung
eines Vedeidiggqgebiglen - im Rahmen der Präfung von
5 140 Abs. 2 SIFO in der Zusammenschau mit einer zeit-
vyeisen lnhaftierung des Beschuldigten dahingehend aus-
wirken, das sü bei der Ennessensentsclnidung ndr 5 14il
Abs. 2 5. I SIPOdenAusschlag gegen eineAufiebung der
Verteidigerbestellung geben.

6. Lfust dh arye{odrtene EnGcheidung dagegen eine Aus-
einanderuetzung mit diesen Gesichtspunkten vermissen,
so muss das Beschwerdegericht davon ausgehen, dass
die Vorinstanz sich des ihr zustehenden Ermessens nicht
bewusst gewesen ist und nicht umfassend die gebotenen
tlUedegungen unter Beräcksichtilung der spezifischen Ge.
sichGpunlde des Einzelfalb angestelh hat.

LG Hildesheim, Beschl. v.27.02.2A25 - 26 Qs t0/25

Mitgeteilt von RA Jan-Robcrt htnch, Braunschwetg,

Anm. d. Red.: VgL auch OLG Cellc StV 2011, 84 und OLG
Dässelörf StV 1995, 117.
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